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Eltern- und SchülerInnenbrief Nr. 1 
 

Liebe Eltern, liebe Personensorgeberechtigte, liebe SchülerInnen, 

 

ein herzliches Willkommen an alle ‘neuen’ und ‘alten’ Nordstädter. Mit dem ers-

ten Elternbrief des Schuljahres nun ein paar Hinweise und Informationen an 
Sie/Euch, die sich aus den Erfahrungen der ersten Jahre als notwendig erwei-

sen, da die Regelungen und Vorschriften, die den Besuch einer weiterführen-

den Schule betreffen, für manche von Ihnen/Euch noch neu sein werden. 

 
Sollten zum Thema Corona-Regeln neue Informationen der Bezirksregierung 

erfolgen, die Sie/Euch direkt betreffen, werden wir diese auf der homepage ver-

öffentlichen. Ansonsten gilt für uns alle die angemessene Vorsicht im Umgang 

miteinander, um den größtmöglichen gegenseitigen Infektionsschutz zu errei-

chen. 
 

Jahresterminplan (JTP) 

Damit sich alle im kommenden Schuljahr terminlich zurechtfinden, werden wir 

den Jahresterminplan auf die homepage stellen. Zunächst erscheinen dort nur 

die Termine bis zu den Herbstferein; da wir von der Stadt vor 2 Wochen mit 
neuer software versorgt worden sind, werden wir in den nächsten Wochen eine 

erweiterte Version des JTP auf die homepage stellen können, die dann – wie ge-

wohnt – bis zu den Sommerferien reichen wird. 

Es werden sich hin und wieder Veränderungen und Ergänzungen ergeben; 
wenn dies passieren sollte, werden Sie/werdet Ihr rechtzeitig informiert. 

 

Krankmeldungen  

Wenn Ihre Kinder krank sind und morgens zu Beginn des Unterrichts nicht in 

der Schule sein können, ist es dringend notwendig, uns dies sofort morgens 
per Telefon mitzuteilen. 

 

Telefonnummer des Sekretariats: (02131) 7527920 

 

Wenn wir die Information über die Abwesenheit Ihres Kindes nicht rechtzeitig 
vor Unterrichtsbeginn erhalten, machen wir uns hier vor Ort große Sorgen, 

denn wir kennen ja den Grund für das Fehlen nicht. 

Sie können auch bereits vor 7.30 Uhr eine Nachricht auf dem Anrufbeantwor-

ter hinterlassen. Wir hören die Nachrichten im Laufe der ersten Stunde ab und 
sind dann informiert und beruhigt. 

Sobald Ihr Kind die Schule wieder besuchen kann, braucht dann die Klassen-

leitung spätestens 3 Tage später eine schriftliche Entschuldigung, die von 

Ihnen unterschrieben sein muss. 
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Ferien- und Unterrichtszeiten 

Die Ferientermine sind genauso wie die täglichen Unterrichtszeiten verbindlich. 

Wenn also eine Schülerin oder ein Schüler einmal später zum Unterricht 

kommt bzw. früher gehen muss, weil er/sie einen Arzttermin wahrnehmen 
muss, muss mindestens 3 Tage vor dem jeweiligen Termin der Klassenleitung 

eine Bitte um Freistellung zur Entscheidung vorgelegt werden. In der Regel 

müssen Arzttermine außerhalb der Unterrichtszeit liegen. 

Ferienzeiten werden sogar noch strenger geregelt, weil hier das Schulministe-

rium klar vorschreibt, dass Ferienzeiten weder vor noch nach den Freien ver-
längert werden dürfen. 

Hier haben wir als Schule also keinerlei Handlungsspielraum. Wir sind ver-

pflichtet alle unmittelbar vor/nach den Ferien fehlenden Schülerinnen und 

Schüler sofort der Bezirksregierung zu melden. Diese prüft die Sachlage dann 
und wird u.U. ein Bußgeld verhängen. 

 

Datenabgleich 

Wenn sich bei Ihnen Daten ändern, also z.B. die Telefonnummer, die Adresse 

oder ähnliches, dann melden Sie das bitte persönlich im Sekretariat. Die Kin-
der vergessen so etwas manchmal. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir Sie je-

derzeit erreichen können, daher muss der Informationsweg bei Datenänderun-

gen immer direkt vom Erziehungsberechtigen zum Sekretariat führen. 

Wir benötigen für den Fall, dass einmal etwas Unvorhergesehenes (Feueralarm, 

Unfall et cetera) passieren sollte, eine Kontaktnummer, die in jedem Fall und 
immer erreichbar ist, damit Entscheidungen, die eben nur von Erziehungsbe-

rechtigten getroffen werden dürfen, im Notfall auch sofort von Ihnen in direk-

tem Kontakt mit uns oder auch Notfallversorgern getroffen werden können.  

 
Externe Besucherinnen und Besucher 

Mit der größer werdenden Zahl von Menschen, die sich innerhalb des Tages in 

der Schule aufhalten, wird es für uns immer schwieriger festzustellen, wer 

‘schulfremd’ ist und wer nicht. Wir bitten daher aus Gründen der Sicherheit 

alle ‘schulfremden’ Besucherinnen und Besucher (= alle Verwandten und Be-
kannten unserer Schülerinnen und Schüler sowie unserer Mitarbeiter) sich im-

mer zuerst im Container, im Sekretariat anzumelden. Dies gilt auch für die El-

tern und Erziehungsberechtigten, da wir bei inzwischen über 1000 SchülerIn-

nen nicht mehr alle von Ihnen auf Anhieb erkennen können. 
Während der Corona-Sonderregelungen sind externe Besuche ohnehin nur zu 

eingeladenen Terminen erlaubt. 

 

Wir freuen uns – wie immer – auf ein spannendes neues Schuljahr, ab sofort 

ohne Dependance! 
 

Herzliche Grüße 
 

Ihr/Euer Team der Gesamtschule Nordstadt 


